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Ausbildungshaus

In Mark Twain Village 
entsteht ein Haus für Auszu-
bildende - ein bundesweites 
Novum.
Seite 3

Schöner lügen

Die Elite des neuen deut-
schen Chansons trifft sich 
beim Chansonfest „schöner 
lügen“, das am 6. Februar 
startet.
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Närrisches Treiben in Heidelberg

Die Narren sind wieder los 
und versetzen Heidelberg in 
den Ausnahmezustand. 

Die Fastnacht wird eingeläutet 
mit dem Sturm der Kurpfälzer 
Trabanten auf das Rathaus am 
Rosenmontag, 8. Februar, ab 
11.11 Uhr. Oberbürgermeister 
Dr. Eckart Würzner begrüßt 
die Narrenschar im Großen 
Rathaussaal. 

Höhepunkt des fröhlichen Trei-
bens ist der Umzug am Diens-
tag, 9. Februar. Der Narrenzug 
setzt sich um 14.11 Uhr in der 
Bergheimer Straße, Höhe 
Kirchstraße, in Bewegung und 
windet sich über die Hauptstra-
ße zum Rathaus. Wie in ande-
ren Kommunen wird auch beim 
Umzug in Heidelberg ein opti-
miertes Sicherheitskonzept in 
enger Zusammenarbeit von Polizei, 
Stadt und Veranstaltern umgesetzt. 

Bereits am Sonntag, 7. Februar, 
ziehen die Ziegelhäuser Narren 

durch den Stadtteil. Der Zug startet 
ab 14 Uhr in Höhe des Rainwegs. 
Weiter geht es durch die Peterstaler 
Straße bis zum Endpunkt am Park-
platz Kuchenblech.

Am Fastnachtsdienstag sind alle städti-
schen Ämter geschlossen und es 
kommt wegen des Umzugs zu Ver-
kehrsbehinderungen. Mehr Informati-
onen dazu auf den Seiten 2 und 7.  chb

Höhepunkt ist der Fastnachtsumzug am Dienstag, 9. Februar

Heidelberg im närrischen Ausnahmezustand: Perkeo Thomas Barth (l.) mit seinem Ad-
jutanten Heiner Pfeifer Foto: Rothe

Windenergie

Zum Thema Windenergie in Hei-
delberg beraten gemeinderätliche 
Ausschüsse öffentlich am Donners-
tag, 4. Februar, und der Gemeinde-
rat am Donnerstag, 18. Februar, 
jeweils ab 16.30 Uhr. Es geht dar-
um, welche möglichen Standorte 
weiterverfolgt werden. Die Stadt 
Heidelberg muss bis zum Sommer 
2016 eine Stellungnahme zu den 
sieben Standorten auf Heidelberger 
Gemarkung abgeben, die der Nach-
barschaftsverband Heidelberg-
Mannheim vorgeschlagen hat. 
Dazu mehr unter www.heidelberg-
windenergie.de.

Debatte im Gemeinderat

Das Regierungspräsidium Karlsruhe  
(RP) hat alle von der Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH (rnv) beantragten Än-
derungen für den geplanten Neubau 
der Straßenbahntrasse ins Neuenhei-
mer Feld genehmigt. Mit der Planän-
derung wollen die rnv als Vorhabenträ-
gerin und die Stadt Heidelberg den 
Klägern gegen die vorgesehene Tras-
senführung entgegenkommen. Mehre-
re Einrichtungen hatten gegen den 
bisherigen Planfeststellungsbeschluss 
des RP geklagt. Der Verwaltungsge-
richtshof Mannheim hat hierzu die 
mündliche Verhandlung für den 9. 
März angesetzt. Mehr auf Seite 5

Campus-Linie
RP genehmigt Änderung

In dieser Ausgabe

Stadtblatt-Pause

Am 10. Februar macht der 
Amtsanzeiger eine kleine Pau-
se wegen der Fastnachtsferien. 
Nächster Erscheinungstermin 
ist der 17. Februar 2016. 

Ferienangebote
Jetzt online abrufbar

Die Ferienplanung kann beginnen: Ab 
sofort sind im Internet über die „Hei-
delberger Feriensuchmaschine“ www.
heidelberg.de/ferienangebote mehr als 
400 Ferienangebote für Kinder und 
Jugendliche zu finden, die Abwechs-
lung und Spaß für alle Ferien 2016 ga-
rantieren. Mehr als die Hälfte aller 
Angebote sind Ganztagsveranstaltun-
gen. Damit unterstützt die Stadt Fami-
lien bei der Urlaubsplanung und der 
Vereinbarkeit von beruflichen Anfor-
derungen und Schulferienzeiten. Das 
Programm reicht von Angeboten aus 
Kunst und Kultur über Forschen und 
Experimentieren bis zum Sport.



Aktuelles stadtblatt - 3. Februar 20162

In der Vegetationszeit vom 1. März bis 30. September genießen Tiere und 
Pflanzen besonderen Schutz. Dann ist es verboten, Bäume außerhalb des 
Waldes oder in Haus- und Ziergärten zu entfernen. Es ist ebenfalls nicht 
erlaubt, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze stark herunter- oder gänz-
lich abzuschneiden. Das sichert das Blütenangebot für Insekten sowie Brut- 
und Nistplätze. Um Konflikte mit dem Gesetz zu vermeiden, sollten Gar-
tenarbeiten noch im Februar erledigt werden. Fragen beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim städtischen Umweltamt, Telefon 
06221 58-18120, -18130 und -18170. Weitere Informationen auf den Seiten 
6 und 7 dieser Ausgabe. Foto: Stadt HD

Vegetationszeit: Gartenarbeiten jetzt angehen
Baustellen der Woche

Im Neuenheimer Feld
Die westliche Parallelstraße zur 
Berliner Straße nördlich der 
Mönchhofstraße zwischen den 
Haltestellen Bunsen-Gymnasium 
West und Technologiepark bis vor-
aussichtlich Februar 2016 gesperrt; 
Busse der Linien 31 und 37 werden 
umgeleitet.

Quinckestraße
Wegen Kanalarbeiten zwischen 
Mönchhofstraße und Blumen-
thalstraße bis voraussichtlich Mai 
2017 gesperrt.

Rudolf-Diesel-Straße
Halbseitige Sperrung mit Einbahn-
regelung in Richtung Speyerer 
Straße bis voraussichtlich Ende Ap-
ril 2016. Buslinie 33 in Richtung 
Emmertsgrund wird umgeleitet.

Weitere Infos zu den Baustellen 
unter www.heidelberg.de/baustellen.

Baustellen der Woche

Im Neuenheimer Feld

Kurz gemeldet

Beratung zur Anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse
Wo kann ich meinen ausländi-
schen Abschluss anerkennen las-
sen? Welche Weiterbildungsmög-
lichkeiten gibt es für mich? Das 
Heidelberger Netzwerk „Integra-
tion durch Qualifikation“ bietet 
professionelle Beratung zu diesen 
Fragen an. Nächste Beratung ist 
am Dienstag, 23. Februar, von 10 
bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr 
im Bürgeramt Pfaffengrund, Am 
Markt 21. Ziel der im September 
2014 gestarteten Beratungsreihe 
ist es, die Arbeitsmarktchancen 
erwachsener Migrantinnen und 
Migranten in Deutschland zu 
verbessern. Eine Terminvereinba-
rung unter Telefon 0621 
43773113 ist erforderlich. 

Schnittkurs für Obstbäume
Das Landschafts- und Forstamt 
der Stadt Heidelberg bietet am 
Samstag, 13. Februar, um 13.30 
Uhr einen Schnittkurs für Obst-
bäume und Sträucher an. Der 
Winter ist die ideale Zeit, die 
Obstgehölze durch einen fachge-
rechten Schnitt auf die kommende 
Saison vorzubereiten. Treffpunkt 
für Teilnehmer ist der Obstgroß-
markt Heidelberg-Handschuhs-
heim (südöstliche Ecke). Um An-
meldung unter Telefon 06221 
58-28000 wird gebeten.

Der Fastnachtsdienstag ist bei der 
Stadtverwaltung Heidelberg tradi-
tionell kein Arbeitstag. 

Am Rosenmontag, 8. Februar, sind 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stadt Heidelberg wie üblich im 
Dienst, auch wenn an diesem Tag die 
närrischen Truppen der Kurpfälzer 
Trabanten das Rathaus stürmen und 
vorübergehend besetzt halten. Aber 
am Dienstag, 9. Februar, wenn der 
Umzug durch die Innenstadt stattfin-
det, sind alle städtischen Ämter und 
Dienststellen geschlossen. 

Für folgende städtische Einrichtungen 
gelten gesonderte Regelungen:
Theaterkasse: Die Theaterkasse hat 
am Fastnachtsdienstag, 9. Februar,  
regulär ab 11 Uhr geöffnet, schließt 
aber bereits um 14 Uhr.

Stadtbücherei: Die Stadtbücherei ist 
am Rosenmontag und Fastnachts-
dienstag geschlossen. Die Rückga-
beautomaten sind nicht in Betrieb. 
Der Bücherbus fährt am Rosenmon-
tag fahrplanmäßig bis auf eine Halte-

Fastnachtsdienstag ist frei
Städtische Ämter haben geschlossen

stellenverschiebung in Kirchheim an 
die Ecke Sandhäuser Straße/Leimer 
Weg (16.30 bis 18 Uhr). Am Fast-
nachtsdienstag fährt der Bus nicht. 
Das Literaturcafé hat am Rosenmon-
tag geschlossen. Am Dienstag ist von 
10 bis 18 Uhr geöffnet.

Recyclinghöfe: Die Recyclinghöfe 
der Stadt sind am Fastnachtsdienstag 
ab 12 Uhr geschlossen.

GGH und Stadtwerke: Auch die 
Gesellschaft für Grund- und Hausbe-
sitz ist am Dienstag, 9. Februar, ge-
schlossen. Hilfe bei dringenden tech-
nischen Notfällen gibt es telefonisch 
unter 06221 619086. Ebenfalls ge-
schlossen sind das Kundenzentrum 
der Stadtwerke in der Kurfürsten-An-
lage, der Energieladen in der Haupt-
straße und die Hallenbäder. 

Länger feiern
Das Bürgeramt weist darauf hin, dass 
in der Nacht zum Fastnachtsdienstag, 
9. Februar, die Sperrzeit (mit Ausnah-
me von Spielhallen) erst um 5 Uhr 
beginnt.  chb

Wegen der Landtagswahl in Baden-
Württemberg pausieren die „Stimmen 
aus dem Gemeinderat“, die üblicher-
weise auf den Seiten 2 und 3 des 
Stadtblattes veröffentlicht werden, 
sechs Wochen lang bis nach dem 
Wahltag am 13. März 2016.

Stimmen: Pause

Die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Stadtteile Bergheim, Südstadt, 
Weststadt und Bahnstadt haben am 
Mittwoch, 17. Februar, Gelegenheit, 
sich mit ihren Anregungen und Prob-
lemen persönlich an den Oberbürger-
meister zu wenden. Die Sprechstunde 
von Dr. Eckart Würzner findet von 16 
bis 18 Uhr im Bürgeramt Mitte, Berg-
heimer Straße 69, statt. Anmeldungen 
werden an diesem Tag ab 15 Uhr ent-
gegengenommen. Telefonische An-
meldungen sind unter 06221 58-
13570 möglich, persönliche Anmel-
dungen werden allerdings vorrangig 
berücksichtigt.

OB-Sprechstunde

Haufenweise Schnäppchen bietet der 
Pfennigbasar vom 18. bis 20. Februar 
im Bürgerhaus im Emmertsgrund. An 
den Sammeltagen am Freitag, 12., 
und Samstag, 13. Februar, jeweils 10 
bis 15 Uhr, können dort abgegeben 
werden: Damen-, Herren- und Kin-
derkleidung, Wäsche, Frottierwaren, 
Bett- und Tischwäsche, Gardinen, 
sonstige Heimtextilien, Sportklei-
dung, Schuhe, Hüte, Schals, Hand-
schuhe, Spielzeug, Schmuck, Handta-
schen, Bücher, Bilder, Schallplatten, 
CDs, DVDs, Videos und Musikinst-
rumente. Andere Gegenstände kön-
nen leider nicht angenommen werden. 
Mehr zum Pfennigbasar unter www.
GAWC.de.

Pfennigbasar

Ab dem 16. Februar treffen sich wö-
chentlich von 16.15 bis 18 Uhr die 
„Ökostrolche“. Die Sechs- bis Zehn-
jährigen legen in der Ökologischen 
Forschungsstation beim Haus der Ju-
gend in der Römerstraße 87 Beete an, 
säen, pflanzen und beobachten, wie 
alles wächst und gedeiht. Anmeldung 
unter Telefon 06221 602926, E-Mail 
hausderjugend@heidelberg.de. Weite-
re Informationen unter: www.
hausderjugend-hd.de.

Ökostrolche
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Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit
Sicherheitsaudit, mehr Kontrollen sowie Initiativen in der Verkehrspädagogik geplant

Die Stadt Heidelberg will die Ver-
kehrssicherheit vor allem für Kin-
der verbessern. 

„Wir haben in den vergangenen Jah-
ren zwar schon viel umgesetzt“, betont 
Oberbürgermeister Dr. Eckart Würz-
ner. „Aber der tragische Unfall in der 
Theaterstraße, bei dem ein neunjähri-
ger Junge ums Leben gekommen ist, 
hat gezeigt, dass wir alle gemeinsam 
noch mehr tun müssen – vor allem für 
die schwächsten Verkehrsteilnehmer, 
unsere Kinder.“ 

Sicherheitsaudit geplant
Der Oberbürgermeister wird 
dem Gemeinderat im März 
ein Sicherheitsaudit vorschla-
gen. Ein externer Experte soll 
potenzielle Gefahrenstellen 
rund um Kindertagesstätten, 
Schulen, Spielplätze oder Se-
nioreneinrichtungen begut-
achten – in Abstimmung mit 
der Schul- oder Kitaleitung, 
den Kinderbeauftragten und 
der Polizei. Sinnvolle und 
machbare Maßnahmen sol-

len bereits noch im Untersuchungs-
zeitraum umgesetzt werden. 

Aufstockung des GVD
Um die Kontrolle des ruhenden und 
fließenden Verkehrs zu verdichten, 
wird Oberbürgermeister Dr. Würzner 
dem Gemeinderat vorschlagen, den 
Gemeindevollzugsdienst (GVD) auf-
zustocken. 

Die Stadt hat in Zusammenarbeit mit 
den Kinderbeauftragten Wegepläne 

Sicherheit auf dem Schulweg bietet der „laufende Schulbus“: 
Kinder gehen in Gruppen, begleitet von Erwachsenen, dem 
„Busfahrer“ oder der „Busfahrerin“. Foto: Dorn

für die Stadtteile erarbeitet, damit sich 
Kinder selbstständig zu Fuß im Stadt-
teil bewegen können. Diese Pläne sol-
len genau geprüft und überarbeitet 
werden.

Zudem sollen gemeinsam mit der Poli-
zei, mit dem ADFC, Kinderbeauftrag-
ten und weiteren Partnern zusätzliche 
Initiativen im verkehrspädagogischen 
Bereich gestartet werden. Bisher laufen 
bereits Aktionen wie „Plus 5“, der „lau-
fende Schulbus“ oder die verkehrspäda-

gogische Arbeit des ADFC 
an Kitas und Schulen. 

„Wir werden kritische Situa-
tionen speziell vor Schulen 
nochmals systematisch 
überprüfen. Ich möchte 
aber auch betonen: Jeder 
Verkehrsteilnehmer hat die 
Pflicht, sich an Regeln zu 
halten“, sagte der Oberbür-
germeister. „Die beste Prä-
ventionsmaßnahme gegen 
Unfälle ist ein hohes Verant-
wortungsbewusstsein aller 
Verkehrsteilnehmer.“  lgr

Ein Ausbildungshaus entsteht in der Südstadt 
Erstes Wohnheim für Azubis in Heidelberg - 66 Plätze auf Konversionsfläche 

Oberbürgermeister Würzner (Mitte), Dagmar Winterer vom Amt 
für Wirtschaftsförderung und Wolfgang Schütte, Geschäftsführer 
der Heidelberger Dienste, vor dem künftigen Ausbildungshaus 

Wohnheime für Studierende gibt es 
in der Universitätsstadt Heidelberg 
schon viele – nun entsteht ein erstes 
Haus ausschließlich für Auszubil-
dende von Heidelberger Betrieben. 

Zum neuen Ausbildungsjahr im kom-
menden September sollen 66 junge 
Männer und Frauen einziehen. Bei 
dem Gebäude 3736 an der Römerstra-

ße handelt es sich um ein ehemaliges 
Wohn- und Bürogebäude der US-Ar-
mee in Mark Twain Village. Es wird 
in den kommenden Monaten saniert. 

Das Ausbildungshaus sei ein „Allein-
stellungsmerkmal“ für Heidelberg: 
„Wir steigern damit die Attraktivität 
des Wirtschafts- und Ausbildungs-
standortes Heidelberg“, erklärte Ober-

bürgermeister Dr. Eckart Würzner. 
Die Zielgruppe sind junge Erwachsene, 
die außerhalb ihres Heimatortes in 
Heidelberg oder dem Rhein-Neckar-
Kreis ihre Ausbildung absolvieren. 
„Wir werden ein Zimmerkontingent 
speziell für Auszubildende von kleinen 
und mittelständischen Betrieben frei-
halten“, so Ulrich Jonas, Leiter des 
Amts für Wirtschaftsförderung. 

Die Azubis werden jeweils ein rund 23 
Quadratmeter großes Zimmer mit 
kleiner Küchenzeile bewohnen. Zwei 
Personen teilen sich ein Badezimmer. 
Ihnen steht außerdem ein sozialpäda-
gogischer Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Betrieben wird das Haus durch 
die Heidelberger Dienste gGmbH. 
Die Zimmervergabe läuft über die 
Ausbildungsbetriebe.  tir

Kurz gemeldet

Weiterbildungshandbuch
ist online abrufbar
Die neue Online-Broschüre „Hei-
delberger Weiterbildungshand-
buch“ ist ab sofort unter www.
heidelberg.de/weiterbildungshand
buch abrufbar. Darin sind 279 
Fort- und Weiterbildungsangebo-
te übersichtlich zusammengefasst. 
Angebote, die die Bedürfnisse von 
Frauen berücksichtigen, sind her-
vorgehoben. Das Weiterbildungs-
handbuch ist Teil eines neuen 
Angebots des Amtes für Chan-
cengleichheit im Bereich Fort- 
und Weiterbildung.

Karte ab 60 beantragen
Für alle, die 2016 ihren 60. Ge-
burtstag feiern, gibt es ein beson-
deres Angebot: das „Karte ab 
60-Glückwunsch-Abo“. Damit 
kann man einen Monat lang gra-
tis im Gebiet des Verkehrsver-
bunds Rhein-Neckar (VRN) un-
terwegs sein. Die Bestellscheine 
liegen unter anderem bei der 
Akademie für Ältere, Bergheimer 
Straße 76, und in den Bürgeräm-
tern aus. Dort können die Anträge 
auch abgegeben werden. 

Das Ausbildungshaus liegt im südlichen Bereich von Mark Twain Village. In der gelb umrandeten 
Fläche lässt die MTV Bauen und Wohnen 80 Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen 
bezugsfertig vorbereiten.   Foto: Sommer/Bearbeitung Peh und Schefcik
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Seit 2013 entwickelt die GGH das 
Kirchheimer Quartier Höllenstein 
neu. 250 Neubauwohnungen für 
unterschiedliche Zielgruppen wer-
den errichtet, und es wird ein Woh-
nungsangebot speziell für Senioren 
mit 85 Einheiten geben. Ab Mai 
können die ersten 110 Neubauwoh-
nungen bezogen werden.

„Von der Ein-Zimmer-Wohnung für 
Singles bis zur Vier- und Fünf-Zim-
mer-Wohnung für Familien ist für 
jeden etwas dabei“, so Projektleiter 
Sebastian Streckel. Die Wohnungsgrö-
ßen liegen zwischen 35 und 150 Qua-
dratmetern; der Anteil von Drei- und 
Vier-Zimmer-Wohnungen beträgt rund 
60 Prozent. 

Alle Wohnungen sind barrierefrei er-
schlossen. 212 Wohnungen sind alters-
gerecht mit schwellenarmen Zugängen 
und ausreichenden Bewegungsflächen 
in der Wohnung. 22 Wohnungen sind 
darüber hinaus barrierefrei mit boden-
gleichen Duschen. Eine weitere Beson-
derheit sind kompakte Drei-Zimmer-
Wohnungen, die sowohl die Bedürfnisse 
von Alleinerziehenden mit einem Kind 
als auch die Größenvorgaben der Wohn-
raumförderung berücksichtigen. Für 
insgesamt 60 Wohnungen wurden 
Mittel aus dem Landeswohnraumför-
derungsprogramm bewilligt.

Große Nachfrage  
„Wir haben im Januar mit der Vermie-
tung der ersten 110 Wohnungen be-
gonnen“, sagt Markus Bernock vom 
Vermietungsteam. „Die Nachfrage ist 
groß; viele Interessenten haben darauf 
gewartet, dass es losgeht.“ Sie können 
im Mai einziehen. 

Die Wohnungen sind mit Eichenpar-
kett, dreifach verglasten Fenstern, 
Rollläden und Multimediasteckdosen 
ausgestattet. Jedes Haus hat einen Auf-
zug. Im Keller stehen Wasch-, Tro-
cken-, Fahrrad- und Abstellräume für 
Kinderwägen zur Verfügung. In der 
Tiefgarage gibt es 104 Stellplätze, von 
denen zwei bis drei mit einem An-

schluss für das Laden von Elektrofahr-
zeugen vorgerüstet sind. Im Außenbe-
reich befinden sich sechs barrierefreie 
Stellplätze. 

Der erste Bauabschnitt mit 110 Woh-
nungen wird im April fertiggestellt. Der 
zweite Bauabschnitt mit 43 Wohnun-
gen wird voraussichtlich im Herbst be-

zugsfertig, der dritte mit 97 Woh-
nungen voraussichtlich Ende 2017. 

Das Wohnungsangebot für Seni-
oren im vierten Bauabschnitt mit 

85 Einheiten ist noch in Planung. 

Nachhaltiges Quartier 
Die Neubauten aus massivem Mauer-
werk sind KfW-Effizienzhäuser 70 
nach der Energieeinsparverordnung 
2014. Sie benötigen 70 Prozent der 
Energie, die ein Neubau nach der 
Energieeinsparverordnung maximal 
verbrauchen darf. Sie werden an das 
Fernwärmenetz der Stadtwerke Hei-
delberg angeschlossen.

Kennzeichnend für den neuen Höllen-
stein ist auch ein Freiflächen- und Ver-
kehrskonzept mit wenig Autoverkehr 
innerhalb des Wohnumfelds. Die Stra-

Bald ziehen wieder Mieter in den Höllenstein
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ßen Im Höllenstein und Buchenweg 
sind für den motorisierten Verkehr ge-
sperrte Spielstraßen. Das Wegenetz im 
Inneren des Quartiers ist Fußgängern 
und Fahrradfahrern vorbeihalten. Der 
Grünflächenanteil ist hoch.

Ein Quartiersplatz und ein Gemein-
schaftstreff im vierten Bauabschnitt 
fördern ein lebendiges Mitein-
ander. Zu der sehr guten Nah-
versorgung in Quartiersnähe 
mit Anschlüssen an den Nah- 
und Regionalverkehr, Ein-
kaufsmöglichkeiten sowie Bil-
dungs- und medizinischen 
Einrichtungen kommen zwei 
Praxen direkt im Höllenstein 
hinzu. 

Soziale Durchmischung
Einige der künftigen Mieter 
kennen das Quartier schon 
länger: Sie tauschen eine Woh-
nung in den abgerissenen bzw. 
noch abzureißenden Altbauten 
gegen eine Neubauwohnung. 
Umzugsmanager der GGH be-
treuen die alteingesessenen 
Mieter. „Wir haben den Mie-
tern individuell passende Woh-
nungen aus unserem Bestand angebo-
ten. Die Umsetzungen verliefen sehr 
gut“, sagt Alexandra Feurer. 

Die ehemaligen Bestandsmieter woh-
nen nun vor allem in Kirchheim und 
Rohrbach im  Bestand der GGH. 
„Auch Mieter, die anfangs zum Teil 
skeptisch waren, fühlen sich jetzt rich-
tig wohl. Einige werden in ihren neuen 
Wohnungen bleiben, weil es ihnen 
dort so gut gefällt“, so Alexandra Feu-
rer. Andere möchten zurück in ihr an-
gestammtes Quartier. Die GGH sub-
ventioniert ihnen hier die Miete, damit 
die Differenz zur vorherigen Altbau-
miete nur gering ausfällt.

Impressum

Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz 
mbH Heidelberg
Bluntschlistraße 14, 69115 Heidelberg 
Telefon: 06221 5305-0
www.ggh-heidelberg.de
Geschäftsführer: Peter Bresinski 
Unternehmenskommunikation: I. Siebert

Im „alten“ Höllenstein aus den 1920er- 
und 1950er-Jahren war kein Gebäude 
barrierefrei, sodass Mieter ihre Woh-
nung aufgeben mussten, sobald sie auf 
Hilfsmittel angewiesen waren. „Aus ei-
nem Quartier, das im bisherigen Zu-
stand kaum noch den Ansprüchen der 
Bewohner gerecht wurde, wird wie in 
Wieblingen Ost eines für Menschen 

mit zeitgemäßem Wohnanspruch in 
unterschiedlichsten Haushaltstypen“, 
so Geschäftsführer Peter Bresinski. 
„Wir erreichen wieder eine soziale 
Durchmischung mit schwellenarmen 
Wohnungen, die gleichzeitig alters- 
und familiengerecht sind.“
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16-21.30 Uhr, Mi 7-18 Uhr, Do bis 
Sa 7-19.30 Uhr, So 8.30 -14.30 Uhr
Hallenbad Köpfel
Tel. 06221 513-2880
Mo-Mi, Fr 7-22 Uhr, Do 11-22 Uhr, 
Sa und So 8.30-19.30 Uhr
Hallenbad Hasenleiser
Tel. 06221 513-2871
Mo, Mi, Fr 15-22 Uhr, Di 15-18 Uhr, 
Do 16.30-22 Uhr (am 9.2. ab 15 
Uhr,) Sa 13-19.30 Uhr, So 10-18 Uhr
Die Bäder sind am Fastnachtsdiens-
tag  geschlossen. Weitere Infos: www. 
swhd.de >Bäder

Service Weitere Service-Infos unter 

www.heidelberg.de
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BÜRGERSERVICE
Zentrale telefonische Anlaufstelle 
der Stadt Heidelberg: Tel. 06221 58-
10580 oder 115, 
Lob und Kritik: Telefon 06221 58-
11580; Rathaus, Zimmer 204

BÜRGERBEAUFTRAGTER
Gustav Adolf Apfel, Tel. 06221 58-
10260; Rathaus, Zimmer 216.
Öffnungszeiten: Mi 9-12 und 13-15 
Uhr, Do 9-12 und 13-17 Uhr

KINDERBEAUFTRAGTE
Kinderbeauftragte (Kibs) in den 
Stadtteilen – Infos unter www.hei 
delberg.de/kinderbeauftragte. E-Mail: 
k i n d e r b e a u f t r a g t e @ h e i d e l
berg.de

BEHINDERTENBEAUF-
TRAGTE
Christina Reiß, Tel. 06221  58-15590, 
Bergheimer Str. 69, behindertenbe 
auftragte@heidelberg.de

RECYCLINGHÖFE
Öffnungszeiten: Kirchheim/Of-
tersheimer Weg, Wieblingen/AEA/
Mittelgewannweg: Mo-Fr 8-16 
Uhr, Sa 8-15 Uhr; Emmertsgrund/
Müllsauganlage, Ziegelhausen/
Parkplatz Stiftsmühle, Erzeuger-
großmarkt: Mo-Fr 8-12 Uhr, 13-16 
Uhr, Sa 8-15 Uhr
Abfall-Hotline: 06221 58-29999

BÜRGERÄMTER
Achtung: Am Fastnachtsdienstag sind 
alle Bürgerämter geschlossen. Weitere 
Infos siehe Seite 4.
Altstadt: Rathaus, Marktplatz 10, Tel. 
06221 58-13810 (Mo, Fr 8-12 Uhr, Di, 
Mi 8-16 Uhr, Do 8-18 Uhr) 
Emmertsgrund/Boxberg: Emmerts-
grundpassage 17, Tel. 06221 58-13850 
(Mo, Fr 8-12 Uhr, Di, Do 8-16 Uhr, 
Mi 8-18 Uhr) 
Handschuhsheim: Dossenheimer 
Landstr. 13, Tel. 06221 58-13820 
(Mo, Fr 8-12 Uhr, Di, Mi 8-16 Uhr, 
Do 8-18 Uhr) 
Kirchheim: Schwetzinger Str. 20, 
Tel. 06221 58-13860 (Di, Mi, Fr 8-16 
Uhr, Do 8-18 Uhr)
Mitte (Bergheim, Bahnstadt, West-, 
Südstadt): Bergheimer Str. 69, Tel. 
06221  58-47980 (Mo, Fr 8-12 Uhr, 
Di, Do 8-16 Uhr, Mi 8-17.30 Uhr), 
Rentenstelle nur nach Terminverein-
barung, Tel. 06221 58-13760
Neuenheim: Rahmengasse 21, Tel. 
06221 58 13830 (Di 8-18 Uhr, Mi-Fr 
8-16 Uhr) 
Pfaffengrund: Am Markt 21, Tel. 
06221 58-13870 (Di 8-18 Uhr, Mi, 
Do, Fr 8-16 Uhr)
Rohrbach: Seckenheimer Gässchen 
1, Tel. 06221 58-13880 (Di 8-18 Uhr, 
Mi, Do, Fr 8-16 Uhr)
Wieblingen: Mannheimer Straße 259, 
Tel. 06221 58-13890 (Mo, Fr 8-12 
Uhr, Di, Mi 8-16 Uhr, Do 8-18 Uhr) 

Ziegelhausen/Schlierbach: Kleinge-
münder Str. 18, Tel. 06221 58-13840 
(Di, Mi, Fr 8-16 Uhr, Do 8-18 Uhr)
Bürgeramt Kfz-Zulassungs- und 
Führerscheinstelle: Pleikartsförster 
Str. 116, Tel. 06221 58-43700, 58-
13444, Führerscheinstelle 
(Mo, Fr 8-12 Uhr, Di, Do 8-16 Uhr, 
Mi 8-17.30 Uhr)
Technisches Bürgeramt: Kornmarkt 
1, Tel. 06221 58-25250 (Mo, Fr 8-12 
Uhr, Di, Mi 8-16 Uhr, Do 8-17.30 Uhr)

STADTBÜCHEREI
Poststr. 15, Tel. 06221 58-36100, geöff-
net: Di-Fr 10-20 Uhr, Sa 10-16 Uhr

ZOO
Tiergartenstr. 3, Telefon 06221 64550, 
täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet

FUNDBÜRO
Heidelberger Dienste gGmbH, Mo-
Do 8-16 Uhr, Fr 8-14 Uhr, Hospital 
str. 5, Tel. 06221 653797

TOURIST INFORMATION
Geöffnet: Hauptbahnhof Mo-Fr 9 bis 
18 Uhr; Rathaus Mo bis Fr 9-17 Uhr, 
Sa 10-17 Uhr; Neckarmünzplatz Mo bis 
Sa 10-17 Uhr, Tel. 06221 58-44 444

SCHWIMMBÄDER
Hallenbad im DHC
Tel. 06221 513-2873
Mo 14-19.30 Uhr, Di 7-14 Uhr und 

Straßenbahn ins Neuenheimer Feld

Mit Planänderungen an der Straßenbahntrasse durch das Neuenheimer Feld will 
die rnv den Klägern gegen die Trassenführung entgegenkommen. Foto: Rothe

Das Regierungspräsidium Karlsru-
he hat alle von der Vorhabenträge-
rin rnv beantragten Änderungen 
für den geplanten Neubau der Stra-
ßenbahntrasse ins Neuenheimer 
Feld genehmigt. 

Mit der Planänderung wollen die 
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) 
als Vorhabenträgerin und die Stadt 
Heidelberg den Klägern gegen die 
Trassenführung entgegenkommen. 
Stadt Heidelberg und rnv setzen dar-
auf, dass die aktuelle Planänderung 
im laufenden Gerichtsverfahren be-
rücksichtigt wird. Am 9. März 2016 
soll die mündliche Verhandlung in der 
Hauptsache am Verwaltungsgerichts-
hof in Mannheim stattfinden. 

„Bisher schon war das Projekt ein 
Meilenstein eines zeitgemäßen, kom-
fortablen und behindertenfreundli-

chen öffentlichen Nahverkehrs“, er-
klärt das Regierungspräsidium Karls-
ruhe in einer Pressemeldung. Nun 
könne man es mit den aktuellen Än-
derungen nur als „nahezu maßge-

schneiderte Erschließung des Neuen-
heimer Feldes“ bezeichnen.

Die Planänderungen betreffen im We-
sentlichen drei Bereiche der Trasse – 

entlang des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums (DKFZ), entlang des 
Botanischen Gartens und einen Bereich 
in der Straße Im Neuenheimer Feld, 
zwischen Kopfklinik und Geowissen-
schaften. Damit werden aus Sicht der 
Stadt alle planfeststellungsrelevanten 
Änderungswünsche aufgegriffen, die 
mit den Klägern bei Einigungsgesprä-
chen erarbeitet und vom Regierungs-
präsidium zugelassen wurden. 

Campus-Linie
Die 2,5 Kilometer lange Trasse ist im 
Rahmen des Mobilitätsnetzes ein Be-
standteil der Universitätslinie. Ziel ist 
es, das Neuenheimer Feld mit seinen 
Kliniken und Universitätseinrichtun-
gen durch die neue Straßenbahn und 
fünf neue Haltestellen wesentlich bes-
ser zu erschließen und an Hauptbahn-
hof und Innenstadt anzubinden. Mehr 
unter www.heidelberg-mobinetz.de.  lgr

Regierungspräsidium genehmigt Planänderungen der rnv - Mündliche Verhandlung am VGH am 9. März
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oFFenLaGe

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Erlass vom 18.01.2016, Nr. 14-2241.1 
– bei der Stadt Heidelberg eingegangen am 22.01.2016 – die Gesetzmäßigkeit des 
Beschlusses des Gemeinderates der Stadt Heidelberg vom 10.12.2015 über die Fest-
stellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Heidelberg“ be-
stätigt.
Gleichzeitig hat es nach § 12 Abs. 1 Satz 3 Eigenbetriebsgesetz i. V. m. § 87 Abs. 2 GemO 
den in Nummer 2 des Beschlusses festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahme zur Finanzierung von Investitionen (Kreditermächtigung) in Höhe von 11.000.000  
€ und nach § 12 Abs. 1 Satz 3 Eigenbetriebsgesetz i. V .m § 86 Abs. 4 GemO den in Num-
mer 4 des Beschlusses festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 
Höhe von 3.000.000 € genehmigt.
Die Feststellung des Wirtschaftsplans und der Wirtschaftsplan liegen in der Zeit vom 04. 
Februar bis einschließlich 15. Februar 2016 im Rathaus, Zimmer 2.20, während der Dienst-
stunden, Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr, 
Freitag von 08.00 bis 13.00 Uhr zur Einsichtnahme offen.

Festsetzung des Wirtschaftsplans
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg wird vom Gemeinderat in 
seiner Sitzung vom 10.12.2015 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie 
der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 39 Abs. 2 und 96 der 
Gemeindeordnung für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan auf ein Jahresergebnis von    -2.303.938 €
in den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auf je   22.255.938 €
2. Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen 
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf    11.000.000 €
festgesetzt
3. Kassenkredit
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf    1.500.000 €
festgesetzt
4. Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf   3.000.000 €
festgesetzt
Heidelberg, den 10.12.2015
gez. Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister

Beim Stadtplanungsamt der Stadt Heidelberg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle 
als 

Leiterin/Leiter der Abteilung Städtebau 
und Campus
unbefristet in Vollzeit zu besetzen. 

Ihr künftiger Aufgabenbereich: 
Zu den Aufgaben der Abteilung Städtebau und Campus gehören unter anderem die Ausei-
nandersetzung mit komplexen gesamtstädtischen Entwicklungsfragen, die Erarbeitung und 
Beurteilung städtebaulicher Entwürfe, die Beurteilung von Einzelvorhaben, die Erarbeitung von 
Bebauungsplänen und Satzungen nach BauGB sowie Stellungnahmen zu Planungen, Verfahren 
und Bauvorhaben Dritter. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Entwicklung 
der unterschiedlichen Campusstandorte Heidelbergs in Zusammenarbeit mit den Stellen der 
Universität, der Hochschulen, den Wissenschaftseinrichtungen und den entsprechenden Stellen 
des Landes Baden-Württemberg. Zum Aufgabenspektrum der Abteilungsleitung gehören die 
organisatorische und fachliche Leitung der aus acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beste-
henden Abteilung, die eigenverantwortliche Bearbeitung großer und komplexer Projekte sowie 
die Vertretung der Arbeitsergebnisse in der Öffentlichkeit und in den politischen Gremien. 

Was erwarten wir von Ihnen?
 – Ein abgeschlossenes Universitätsstudium der Fachrichtung Stadtplanung, Architektur mit   

 Schwerpunkt Städtebau, Urban Design, Urbanistik oder Stadt- und Regionalplanung. Geeig- 
 net sind auch Bewerberinnen und Bewerber mit einem Studienabschluss in einer vergleich-
 baren Fachrichtung oder einem abgeschlossenen technischen Referendariat in einer   
 vergleichbaren Fachrichtung beziehungsweise einem geeigneten zertifi zierten, vertiefenden  
 Studiengang. 
 – sehr gute Kenntnisse des deutschen Planungs- und Baurechts 
 – sehr gute Kenntnisse des deutschen und europäischen Städtebaudiskurses
 – mehrjährige Berufserfahrung, vorzugsweise im Bereich der Stadtplanung, der Stadtentwick- 

 lung und der Projektentwicklung 
 – ausgeprägte soziale Kompetenzen und Führungskompetenzen 
 – Erfahrung in der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
 – sehr gute Fähigkeiten im Verfassen von Texten sowie im Präsentieren der Arbeitsergebnisse  

 einschließlich der erforderlichen Grafi kkenntnisse
 – ein großes Interesse für Architektur und Gestaltungsfragen sowie Interesse an Stadtge  

 schichte und an aktueller Hochschulentwicklung
 – eine an langfristigen Zielen und Erfolgen orientierte Arbeitsmotivation

Was können Sie von uns erwarten?
Wir bieten eine Beschäftigung nach den Bedingungen des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst (TVöD-V). Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 14 TVöD-V. 
Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer gleitenden Arbeitszeit im Rahmen 
unserer städtischen Regelung, vielfältige kostenfreie Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein 
bezuschusstes Abonnement eines Job-Tickets für den Verkehrsverbund Rhein-Neckar.

Die Stadt Heidelberg fördert die Vereinbarkeit von Beruf, Karriere und Familie durch vielfältige 
Angebote. Die zu besetzende Stelle ist selbstverständlich in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. Um Unterrepräsentanzen zu vermeiden, hat die Stadt Heidelberg die Charta 
der Vielfalt unterzeichnet (www.charta-der-vielfalt.de). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen bis spätestens
19. Februar 2016 bei der 

Stadtverwaltung Heidelberg
Personal- und Organisationsamt
Postfach 10 55 20, 69045 Heidelberg

oder per E-Mail an: bewerbung@heidelberg.de.

Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung eine Übersicht über bisher von Ihnen geplante und realisierte 
Projekte oder Produkte bei und stellen Sie eines oder mehrere davon beispielhaft dar. Verwen-
den Sie hierfür bitte nicht mehr als insgesamt 10 DIN A4-Seiten. 

Bei Rückfragen steht Ihnen beim Personal- und Organisationsamt Herr Mann unter Telefon 
06221 58-11051 zur Verfügung. Nähere Auskünfte zum Arbeitsgebiet erteilt Ihnen die Leiterin 
des Stadtplanungsamtes, Frau Friedrich, unter Telefon 06221 58-23000.

bekanntmachunG 

Die Stadt Heidelberg entzieht nach § 7 
Abs. 1 des Straßengesetzes für Baden-
Württemberg die im Planauszug schraf-
fierten Teilflächen in der Ringstraße, 
Flurstücknummer 1888/207 dem öffent-
lichen Verkehr. 

Einwände können innerhalb eines Monats 
nach Veröffentlichung schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift bei der Stadt-
verwaltung Heidelberg – Tiefbauamt –, 
Gaisbergstraße 7, 69115 Heidelberg, Zim-
mer 510, erhoben werden. 
Heidelberg, den 03.02.2016
Der Oberbürgermeister 

bekanntmachunG 
(nach § 74 Abs. 4 LVwVfG)
Regierungspräsidium Karlsruhe
Straßenbahn im Neuenheimer Feld

Das Regierungspräsidium Karlsruhe als Plan-
feststellungsbehörde hat mit Änderungsplan-

feststellungsbeschluss vom 27.01.2016, Az.: 
24-3871.1-HSB/36 – 1. PÄ, die Planänderun-
gen der 1. Planänderung für das Straßen-
bahnvorhaben im Neuenheimer Feld festge-
stellt.

Eine Ausfertigung des Änderungsplanfeststel-
lungsbeschlusses mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung und einer Ausfertigung des festgestell-
ten Änderungsplans liegen in der Zeit vom

15.02.2016 bis zum 29.02.2016 im Techni-
schen Bürgeramt der Stadt Heidelberg, Ver-
waltungsgebäude Prinz Carl, Erdgeschoss, 
Kornmarkt 1, 69117 Heidelberg, 

während der Dienstzeit zur Einsichtnahme 
aus.

Der Änderungsplanfeststellungsbeschluss 
wurde denjenigen, über deren Einwendun-
gen entschieden worden ist, jeweils zugestellt.
Gegenüber den übrigen Betroffenen gilt 
er mit Ende der Auslegungsfrist als zuge-
stellt.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie 
die zur Einsicht ausgelegten Unterlagen sind 
auch auf der Internetseite „Abteilungen / 
Referat 24 - Recht, Planfeststellung / Aktu-
elle Planfeststellungsverfahren / Aktuelle 
Planfeststellungsbeschlüsse“ des Regie-
rungspräsidiums Karlsruhe zugänglich ge-
macht. Maßgeblich ist allerdings der Inhalt 
der zur Einsicht bei o.g. Bürgermeisteramt 
Heidelberg ausgelegten Unterlagen.
gez. Vogeler

VeGetationszeit 
beGinnt am 1. mÄrz
Roden von Gehölzen noch bis Ende Febru-
ar erlaubt – Baumschutzsatzung beachten

Am 1. März beginnt die sogenannte Vegeta-
tionszeit, die am 30. September wieder en-
det. Für diesen Zeitraum wurden besondere 
gesetzliche Regelungen erlassen, die im Fol-
genden zusammengefasst sind. 
In dieser Zeit ist es verboten, Bäume, die au-
ßerhalb des Waldes oder gärtnerisch genutz-
ten Grundflächen (z. B. Haus- und Ziergär-
ten) stehen, zu entfernen. Es ist ebenfalls 
nicht erlaubt, Hecken, lebende Zäune, Ge-
büsche und andere Gehölze gänzlich  abzu-

schneiden oder auf Stock zu setzen. Damit 
sollen das Blütenangebot für Insekten und 
Verstecke sowie Brut- und Nistplätze für Vö-
gel und Kleinsäuger sichergestellt werden.   
Schonende und fachgerechte Form- oder 
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwach-
ses von Gebüschen oder zur Gesunderhal-
tung von Bäumen sind zulässig. Dazu ge-
hört zum Beispiel auch der Sommerschnitt 
von Obstbäumen. 
Allerdings sind auch dabei wiederum ge-
setzliche Bestimmungen zu beachten:
•  Auch bei den zulässigen Pflegearbeiten dür-

fen Tiere der besonders und streng geschütz-
ten Arten (hierzu gehören zum Beispiel alle 
Vogelarten und alle Amphibien- und Reptili-
enarten sowie Fledermäuse) nicht zu Schaden 
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entfernt werden dürfen. Selbst die besonde-
ren artenschutzrechtlichen Bestimmungen 
können hier nicht immer in vollem Umfang 
berücksichtigt werden. Die Naturschutzbe-
hörde der Stadt Heidelberg hat jedoch auch 
für derartige Situationen Lösungen parat, 
um die Bedürfnisse der Natur und des Men-
schen in Einklang zu bringen.
Sofern Fragen bestehen, insbesondere auch 
zum Artenschutz, stehen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der unteren Naturschutzbe-
hörde beim Amt für Umweltschutz, Gewer-
beaufsicht und Energie unter den Telefon-
Nrn. 58 18 120, 58 18 130 und 58 18 170 
gerne zur Verfügung.
Die Bestimmungen des Bundesnaturschutz-
gesetzes sind unter http://www.gesetze-im-
internet.de nachzulesen.
Die Baumschutzsatzung ist unter http://
www.heidelberg.de, unter der Rubrik Rat-
haus, Ortsrecht, Nr. 3.16, zu finden.
Auf der Internetseite der Stadt Heidelberg 
gibt es unter der Rubrik -Umwelt und Ge-
sundheit- weitere Informationen über die 
Arbeit des Umweltamtes. 
Stadt Heidelberg
Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht 
und Energie -Untere Naturschutzbehörde-

GehweGreiniGunGs-
Gebühren
Gehwegreinigungsgebühren werden fällig
Das Amt für Abfallwirtschaft und Stadtrei-
nigung der Stadt Heidelberg weist darauf 
hin, dass die erste Rate der Gehwegreini-
gungsgebühren 2016 zum 15. Februar  für 
alle gebührenpflichtigen Anwesen fällig 
wird. Es wird gebeten, bei der Überweisung 
die Kundennummer und die Vertragskonto-
nummer anzugeben. Für die Gehwegreini-
gungsgebühren gibt es eine eigene Bankver-
bindung: Sparkasse Heidelberg, BLZ 672 
500 20, Kontonummer 9054367 oder 
IBAN DE76672500200009054367.

nachtraG

zur Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses am Mittwoch, 03.02.2016, um 
17.30 Uhr, Neuer Sitzungssaal, Zimmer 
0.06, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg

Weitere Tagesordnungspunkte der 
öffentlichen Sitzung
27 Präventive Maßnahmen zur Stärkung der 
Sicherheit im öffentlichen Raum (unter ande-
rem Videoüberwachung), Genehmigung von 
überplanmäßigen Mitteln in Höhe von ins-
gesamt 55.000 € bei den Zuschüssen an Frau-
ennotruf sowie an fairmann
28 Erstellung einer Satzung zum Zweckent-
fremdungsverbot von Wohnraum für Heidel-
berg, Antrag, Antragsteller: SPD, BL, GAL/
HD P&E/gen.hd, Grüne, Linke/Piraten
28.1 Erstellung einer Satzung zum Zweck-
entfremdungsverbot von Wohnraum für 
Heidelberg, hier: Sachstandsbericht

sondersitzunG 

Einladung zur Sondersitzung des Bau- 
und Umweltausschusses und des Stadt-
entwicklungs- und Verkehrsausschusses 
am Donnerstag, 04.02.2016, um 16.30 
Uhr, Neuer Sitzungssaal, Zimmer 0.06, 
Marktplatz 10, 69117 Heidelberg 

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
1 Teil-Flächennutzungsplan „Windenergie“
hier: Vorbereitung der Stellungnahme der 
Stadt Heidelberg an den Nachbarschaftsver-
band Heidelberg-Mannheim, Beschlussvor-
lage

bezirksbeirat 
weststadt
Einladung zur Sitzung des Bezirksbeira-
tes Weststadt am Dienstag, 16.02.2016, 

kommen, verletzt oder gar getötet werden. 
Dies gilt auch für ihre Entwicklungsformen 
(zum Beispiel Eier). Während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser und Wanderzeiten 
dürfen die Tiere nicht derart gestört werden, 
dass sich ihr lokaler Bestand verschlechtert. 
Außerdem ist darauf zu achten, dass Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten (zum Beispiel 
Nester) nicht aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden.

•  Durch die Baumschutzsatzung der Stadt 
Heidelberg sind ganzjährig alle Bäume ge-
schützt, die innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile bzw. im Geltungs-
bereich rechtswirksamer Bebauungspläne 
stehen und in einem Meter Höhe über dem 
Erdboden einen Stammumfang von mehr 
als 100 cm  (Obstbäume von mehr als 80 
cm) haben.

Ein Entfernen dieser Bäume bedarf der Er-
laubnis durch das Umweltamt der Stadt Hei-
delberg. Bei genehmigungspflichtigen Bau-
maßnahmen wird über Baumfällungen im 
Rahmen der Baugenehmigung entschieden.
Einer besonderen Beachtung bedürfen auch 
die Röhricht- und Schilfbestände, denn zum 
Schutz und Erhalt von Schilfbewohnern dür-
fen diese Pflanzen der Flachwasser- und 
Uferrandbereiche während der Vegetations-
periode nicht zurückgeschnitten werden. Au-
ßerhalb der Vegetationszeit darf ein Rück-
schnitt nur abschnittsweise erfolgen, da viele 
Arten für die Überwinterung bzw. das Besie-
deln dieser Bestände auf stehende Halme des 
vergangenen Jahres angewiesen sind. 
Um Konflikte mit gesetzlichen Vorgaben zu 
vermeiden empfiehlt die untere Naturschutz-
behörde beim Amt für Umweltschutz, Gewer-
beaufsicht und Energie der Stadt Heidelberg, 
anstehende Gartenarbeiten noch rechtzeitig 
vor Beginn der Vegetationszeit durchzuführen.
Keine Regel ohne Ausnahme
Die oben genannten Regelungen gelten je-
doch nicht immer für zulässige Bauvorhaben. 
In derartigen  Einzelfällen, kann es sein, dass 
Gehölze auch während der Vegetationszeit 

um 18.00 Uhr, Seniorenzentrum West-
stadt, Vortragsraum, Dantestraße 7, 
69115 Heidelberg

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
1 Bürgerfragestunde
2 Bürgerzentrum Weststadt
Zuziehung von Sachverständigen gemäß § 
33 Absatz 3 Gemeindeordnung, hier: Frau 
Dea Ecker, Ecker Architekten, Römerstraße 
29, 69115 Heidelberg oder Stellvertretung, 
Beschlussvorlage
2.1 Bürgerzentrum Weststadt
Diskussion
3 Benennung der Kinderbeauftragten der 
stellvertretenden Kinderbeauftragten im 
Stadtteil Weststadt, Persönliche Vorstellung 
der Bewerberin, hier: Anhörung nach § 33 
Absatz 4 Gemeindeordnung in Verbindung 
mit § 3 Absatz 4 Geschäftsordnung für Be-
zirksbeiräte von Judith Süss, Beschlussvorla-
ge
4 Verkehrsthemen
5 Verschiedenes

Nicht öffentliche Sitzung
1 Wahl der stellvertretenden Kinderbeauf-
tragten
2 Verschiedenes

Gemeinderat

Einladung zur Sitzung des Gemeinderats 
am Donnerstag, 18.02.2016, um 16.30 
Uhr, Großer Rathaussaal, Marktplatz 10, 
69117 Heidelberg

Die Tagesordnung der öffentlichen Sit-
zung ist ab dem 8. Februar 2016 auf www.
heidelberg.de/gemeinderat einzusehen.

Fastnachtsumzug: innenstadt für den Verkehr gesperrt
Am Dienstag, 9. Februar 2016, ist die 
Heidelberger Innenstadt wegen des 
Fastnachtszuges von 13 bis 17 Uhr für 
den Verkehr gesperrt. Davon ist auch 
der öffentliche Nahverkehr betroffen.

Der Zug formiert sich im Bereich Kirch-
straße/Ecke Bergheimer Straße, setzt sich 
um 14.11 Uhr in Bewegung und führt 
über Bergheimer Straße, Bismarckplatz 
und Hauptstraße zum Rathaus. Die Ab-
fahrt erfolgt über die Mönchgasse in 
Richtung B 37. Ortskundigen Autofah-
rern wird empfohlen, den Veranstaltungs-
bereich weiträumig zu umfahren.

Zuschauerbereich für Rollstuhlfahrer
Auf dem Bismarckplatz im Bereich des 
ehemaligen RNV-Kundenzentrums wird 
ein Zuschauerbereich für Rollstuhlfahrer 
ausgewiesen.

Umleitung Straßenbahnen und Busse
Während der Sperrung fahren die Bah-
nen der Linie 23 aus Richtung Hand-
schuhsheim nur bis zur Haltestelle Bis-

marckplatz und zurück. Die Linie 5 fährt 
über die Berliner Straße/Hauptbahnhof zur 
Haltestelle Seegarten. Dort besteht die 
Möglichkeit zur Weiterfahrt in Richtung 
Leimen (Linie 23), Hauptbahnhof (Linie 5) 
oder Kirchheim (Linie 26). Stadteinwärts 
fahren die Bahnen der Linien 5, 23 und 26 
nur bis zur Haltestelle Seegarten und zu-
rück. Die Linie 22 aus Eppelheim fährt 
während des Umzugs nur bis zur Haltestelle 
Betriebshof und zurück. Die Linie 21 wird 
in dieser Zeit komplett eingestellt.

Betroffen von der Sperrung sind unter ande-
rem die Bergheimer Straße ab der Mittermai-
erstraße, der Bismarckplatz, die Hauptstraße 
und die Mönchgasse. Die in diesem Bereich 
liegenden Straßenbahn- und Omnibushalte-
stellen werden in dem genannten Zeitraum 
nicht angefahren. Um die Beeinträchtigun-
gen für die Fahrgäste so gering wie möglich 
zu halten, fahren die Busse und Bahnen der 
rnv zahlreiche Umleitungsrouten um den ge-
sperrten Bereich. Zusätzlich steht Info-Perso-
nal an verschiedenen Haltestellen im Innen-
stadtbereich für Auskünfte zur Verfügung. 

Folgende Linien sind von den Sperrungen 
betroffen: Straßenbahnlinien 21, 22, 23, 
26 sowie die Linie 5, Buslinien 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35 sowie die Linie 39.

Fastnachtsumzug in Ziegelhausen 
am 7. Februar 2016 
Am Sonntag, 7. Februar, findet von 14 bis 
16 Uhr der Fastnachtszug in Ziegelhau-
sen statt. Die Aufstellung des Zuges er-
folgt um 13 Uhr im Bereich Peterstaler 
Straße/Ecke Rainweg, dafür wird der 
Straßenzug Kreuzgrundweg/Oberer 
Rainweg in Richtung Peterstal kurzzeitig 
für den Fahrverkehr gesperrt. Die Durch-
fahrt in Richtung Wilhelmsfeld (bzw. 
Ziegelhausen) ist in der Zeit von 13 bis 16 
Uhr gesperrt. Zugverlauf: Peterstaler 
Straße – Kleingemünder Straße – Ab-
schluss in Höhe Parkplatz Kuchenblech, 
danach Auflösung des Zuges in Richtung 
Ziegelhäuser Brücke. Während des Um-
zuges fährt die Linie 33 über den Stiftweg 
zum Köpfel und zurück, die Linie 34 wird 
über Stiftweg, Köpfel und Rainweg um-
geleitet.

Tanzdemo gegen Gewalt an Frauen
Unter dem Motto „Erhebt Euch! Befreit 
Euch! Tanzt!“ laden die Stadt Heidel-
berg und die Heidelberger Frauenver-
bände zur Tanzdemo „One billion ri-
sing“ ein. Start ist am Sonntag, 14. 
Februar, um 16 Uhr am Universitäts-
platz. Weiter geht es über die Hauptstra-
ße bis zum Bismarckplatz. Damit die 
Demo sichtbarer wird, werden die Teil-
nehmenden gebeten, mindestens ein 
Kleidungsstück in Rottönen zu tragen. 
(www.heidelbergerfrauenverbaende)

Infoabend: Arbeit mit ausländi-
schen Kindern und Jugendlichen
Zusammen mit dem Ausländerrat/Mig-
rationsrat unterstützt die Stadt Heidel-
berg die Projektarbeit mit ausländischen 
Kindern und Jugendlichen, die die Inte-
gration fördern. Insgesamt stehen Zu-
schussmittel von insgesamt 40.000 Euro 
zur Verfügung. Antragsformulare und 
Förderkriterien können unter www. 
heidelberg.de/zuwendungen herunterge-
laden werden. Anträge sind bis 15. März 
beim Amt für Chancengleichheit, Berg-
heimer Straße 69, 69115 Heidelberg, 
einzureichen. Ein Infoabend findet am 
Mittwoch, 17. Februar, um 18 Uhr im 
Interkulturellen Zentrum, Bergheimer 
Straße 147, statt. 

kurz gemeldet
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Broadway-Komödie
Auch über Fastnacht hat das The-
ater und Orchester seine Pforten 
für das Publikum geöffnet. An 
drei Tagen (5., 7. und 8. Februar) 
steht das Gastspiel des Perkeo-
Volkstheaters mit dem Broadway-
Komödien-Klassiker „Sonny 
Boys“ auf dem Programm. Erzählt 
wird die Geschichte des Komiker-
Paares Al und Willie, die sich pri-
vat überhaupt nicht ausstehen 
können. Weitere Informationen 
und Tickets unter www.theater-
heidelberg.de, Telefon 06221 58-
20000. Die Theaterkasse ist am 
Fastnachtsdienstag bereits ab 14 
Uhr geschlossen.
 
Lichtbilder
„tagundnacht“ heißt die Retros-
pektive, die der Fotograf und 
Kunstkritiker Milan Chlumsky 
in der Stadtbücherei, Poststraße 
15, zeigt. Es ist die Suche nach 
dem poetischen Moment zwi-
schen Hell und Dunkel, die seine 
Arbeiten auszeichnet. Die Willi-
bald Kramm Preis-Stiftung prä-
sentiert bis zum 24. Februar eine 
Auswahl seines Werks. Öffnungs-
zeiten: Dienstag bis Freitag, 10 bis 
20 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr. 

Benefizkonzert 
Der Trompeter Reinhold Friedrich 
und Markus Uhl an der Orgel ge-
ben am Freitag, 5. Februar, um 20 
Uhr in der Jesuitenkirche Heidel-
berg ein Benefizkonzert zugunsten 
des „Anstiften zur Musik“-Projekts 
der Bürgerstiftung Heidelberg. 
Damit sollen Kinder und Jugendli-
che früh an die Musik herange-
führt werden. Karten bei den übli-
chen Vorverkaufsstellen unter 
www.reservix.de und an der 
Abendkasse ab 18.45 Uhr.

Überlagerung
Sieben Künstlerinnen und Künst-
ler des Forums für Kunst setzen 
sich in unterschiedlichen Gestal-
tungsansätzen mit dem Thema 
Überlagerung auseinander. Zu 
den hauptsächlich flächigen Ar-
beiten werden Metallelemente ge-
zeigt, die zu räumlichen Wandob-
jekten verbunden sind. Sie stam-
men von der Künstlerin Irene 
Cuny, die kürzlich verstorben ist. 
Die Ausstellung in der Heilig-
geiststraße 21 wird am Freitag, 
12. Februar, um 20 Uhr eröffnet. 
Sie endet am 13. März 2016. Öff-
nungszeiten: Dienstag bis Sonn-
tag, 14 bis 18 Uhr. (www.heidel 
berger-forum-fuer-kunst.de)

Leidenschaft, Wortwitz, Emotionen
Das neue deutsche Chansonfest „schöner lügen“ startet am 6. Februar

Abende voller Leidenschaft, Wort-
witz und politischem Verstand. 
Große Emotionen und kleine Ge-
meinheiten. Die Elite des neuen 
deutschen Chansons: Das ist das 
Chansonfest „schöner lügen“.

Am Samstag, 6. Februar, startet die 
15. Auflage von „schöner lügen“ mit 

der Preisträgerin des deutschen Klein-
kunstpreises Dota Kehr und Band.  
Ihre Texte sind klar und poetisch, ihre 
Musik mitreißend und berührend. 
Neue Chansons spielt sie in der Halle 
02, Zollhofgarten 2. 

Einer der vielen Höhepunkte ist der 
Auftritt der a cappella-Gruppe „May-

Am 6. März in der Stadthalle: die a cappella Gruppe „Maybebop“  Foto:  Kulturfenster

Das Ensemble des Jungen Theaters 
verlässt die klassische Theaterbüh-
ne und spielt an den Schulen. 

„Zigeuner-Boxer“ von Rike Reiniger 
heißt das Klassenzimmerstück. Es er-
zählt von den Freunden Hans und 
Ruki, die sich im Boxclub kennenler-
nen und Freunde werden. Die Nazis 
nehmen dem „Zigeuner-Boxer“ Ruki 

Theater in den Schulen
Stück „Zigeuner-Boxer“ kann gebucht werden

den Meistertitel weg, er kommt ins 
Arbeitslager. Dort treffen sich die 
Freunde wieder und müssen zur Be-
lustigung der SA-Männer in den Ring 
steigen und gegeneinander boxen. Das 
alles erzählt Hans, gespielt von Paul 
Brusa vom Ensemble des Jungen The-
aters. 

Rike Reiniger berichtet frei nach der 
Lebensgeschichte des Boxers Johann 
‚Rukeli‘ Trollmann von Unrecht und 
Schuld sowie Zivilcourage und Mut. 
2011 wurde sie mit dem dritten 
Mannheimer „Feuergriffel“-Stadt-
schreiber-Stipendium für Kinder- und 
Jugendliteratur ausgezeichnet. 

Informationen und Buchung
Das Stück ist ab der 8. Klasse (circa 13 
Jahren) und natürlich auch zur Berei-
cherung des Lehrplans geeignet. In-
formationen und Buchung unter Tele-
fon 06221 58-35460, interessierte Pä-
dagogen wenden sich bitte an Claudia 
Villinger, E-Mail: claudia.villinger@
heidelberg.de.  red

 Chansonfest

Das Programm ist im Internet 
unter www.schoenerluegen.de 
abrufbar. Karten gibt es dort 
und an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

bebop am Sonntag, 6. März, in der 
Stadthalle Heidelberg. Vier Stimmen, 
die Staunen machen, Songs mit Wi-
derhaken, gegen den Strich gebürstet 
und lustvoll mit kleinen Bosheiten 
durchsetzt sind unter dem Motto 
„Das darf man nicht!“ zu hören. Im 
Vorprogramm tritt der 1. FC Heidel-
berg auf. 

Zum Abschluss des Chansonfestes am 
Mittwoch, 23. März, erwartet der Ver-
anstalter von „schöner lügen“, das Kul-
turfenster, in seinen Räumen in der 
Kirchstraße 16, das Duo Berge.

Veranstaltungsorte des größten Festi-
vals für neues deutsches Chanson in 
Deutschland sind neben dem Kultur-
fenster die Stadthalle und die Halle 
02.  red

Paul Brusa vom Ensemble des Jungen 
Theaters spielt den Hans, der die Ge-
schichte vom „Zigeuner-Boxer“ erzählt.
 Foto: Taake 

Erinnerung an 
Friedrich Ebert
Mit dem jährlichen Friedrich-Ebert-
Gedächtnis-Vortrag erinnert die 
Stiftung an Leben und Werk ihres 
Namensgebers. Im Zentrum stehen 
Themen, die seinerzeit den Sozialde-
mokraten und Staatsmann beschäf-
tigten, die aber auch heute noch dis-
kutiert werden. Mit Blick auf den 
Ersten Weltkrieg steht die Arbeit in 
diesem Jahr unter dem Leitmotiv 
„Hunger und Protest“. 

Zu diesem Thema hält am Mittwoch, 
10. Februar, 19 Uhr, Prof. Dr. Jürgen 
Kocka einen Vortrag in der Pfaffen-
gasse 18. Er ist einer der führenden 
deutschen Historiker. Für seine Arbei-
ten wurde er mehrfach ausgezeichnet, 
unter anderem 1992 mit dem Gott-
fried-Wilhelm-Leibniz-Preis und 2011 
mit dem Internationalen Holberg Ge-
denkpreis. 

Anmeldung wird erbeten unter E-
Mail friedrich@ebert-gedenkstaette.
de oder Telefon 06221 9107-0. (www.
ebert-gedenkstaette.de)


	2016_05_01
	2016_05_02
	2016_05_03
	2016_05_04_kl
	2016_05_05
	2016_05_06_07
	2016_05_08

